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HarniscHegers Untersuchung gibt sich 
kritisch. Die Grundlegungen seiner Pb­

nungstheorie belegt er mit Zitaten von 
Man: und Engels und auch ein Wort des 
Vorsitzenden M:lO (S.28) darf nicht feh­

len. 
Im Untersc.~icd zu zahlreichen juristi­
schen Pbnungstheoretikern. die ihre Auf­
pbe lediglich in der verfassungsrechdi­
chen Systematisierung von Planung bei 
vorgegebenen Planzwec.!':en sehen 1, be­
fragt Harnischfeger die Zwecke selbst. 
Planung eröffnet für ihn .die ~1öblic.1kei" 
in Antizipation zukünftiger gesellschaft­
licher Verhältnisse die einzelnen Schritt~ 

auf dem Weg dorthin ohne revolutionä­
ren Sprung zu vollziehen .• (S. ;9). Der 
Plan ist die Handlungsform der demo­
kratisch organisierten Gesellschaft, .die es 
ihr gestattet, ihr Schicksal selbst zu be­
stimmen und es nid1t naturwüchsigen Ge­
setzen wie dem der Selbsrregulierung der 
Wirrs6aft zu überlassen. (S. 95). An die­
sem Anspruch, Gesellschan: durch Planung 
zu demokratisieren, wird seine Abh:md­
lung zu messen sein. 
H:lrnischfe:;er geht aus von einem Demo­

kratiebegriff, der zwei Dimensionen bein­
haltet: 
- den Abb:m von Herrschaft, d. h. Ratio­

nalidt gesellschaftlicher Verhältnisse 
- die Herstellung von Willenseinheit zwi-

1 VgI. J. H. K:1iser (HrsS), Planung, Bd. 1-5, 
Baden-ß.1dcn, 1965, 1966. 1968. 1970, I971. 
Umianbreidlc Literaturhinweise linden sich 
wctter bei Fangmann. Staatliche Wirtschalls­
pbnung und Staatsrechtsideologie, KJ t97Z, 
I 5. 

sehen Staatsbürgern und staatlichen Or­
ganen. 
Im bürgerlic.1 liber:t!en Rechtsstaat wurde 
Demokratie unter Beschränkung auf die 
Sphäre des .Staats. und unte, Abstrak­
tion von den konkreten empirischen Ver­
hältnissen der Individuen in der .Gesell­
schaft. verwirklicht. Diese Trennung von 
Staat und Gesellschaft führte dazu, daß 

Demokratie zum Prinzip der HerrsenaPc 
einer Klasse über die andere wurde 

(S. 17 F..). 
Eine Konkretisierung des Demokr::ticbe­
grins anhand der ge;enwär:igcn ;esell­
schar.:lic.1C:l Ordnung hat sich J.m Sozial­
staatsgcbot des Grundgesetzes auszurich­
ten. Das SozialstaJ.tsgebot beinhaltet ne­
ben einer .wohlfahrtsstJ.adichen. und 
einer .interventionistischen. auen eine 
.sozialgestaltende. Dimension, die die 
Dcmokratisierung gesel1schaftlic.~er Struk­
turen von verfassungswegen ~ufgibt (5. 
3:' ff.). Die liberale Trennung \"on Staat 
und Gesellschaft ist damit aufgehoben 
und eben diese Aufhebung ermöglicht die 
Ausdehnung der Anwendung demokr::.ti­
s6cr Prinzipien aUc.1 auf die Gesellsc.1:lr.:: 
die gesellsd1aft1ic.~e Sphäre liegt dem Zu­
griff sozialstaadic.l:er Planung offen .. -\lIcs 
kommt demnam darauf an, die heiden 
Komponenten des Der.lOkratiebe:;rir.s iiir 
eine sozialstaadiche Planung zu operatio­

nalisieren (5. 36). 
Unter _Plane versteht Harnischfeger eine 
.Summe von Maßnahmen, die zur Ver­
wirklichung einer Anz:lhl aufeinander ab­
gestimmter konkreter Ziele getroffen wer­
den sollen, die ihrerseits dazu dienen, 
allgemeine gesellschaftspolitische Zwecke 
zu erfüllen« (5. 9 5). 
Minimierung von Herrschaft und d. h.: 
Rationalisierung gesellschaftlicher Ver­
hältnisse wird durch Einbeziehung wissen-
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sdllfllichcr Erkenntnis in jeder Stufe des 
Planungsprozesses verwirklicht: Wissen­
schall: muß Rationalität bei der Festset­
zung der Planzwecke, der Aufstellung der 
einzelnen Planziele und der permanenten 
Kontrolle der Maßnahmen im Hinblick 
auf die Ziele verbürgen. Der Planungs­
prozeß bietet weiter die Möglichkeit der 
Herstellung von Willenseinheit zwischen 
St:latsbürgern und staatlichen Organen. 
In perm:lnentem Wechselspiel von parla­
mentarischer Diskussion, Einführung al­
ternativer Vorschläge dunn die Wissen­
schaft und öffentlicher Kritik in jeder 
Phase des Planungsprozesses wird ein 
Maximum an übereinstimmung der Be­
troffenen mit dem Plan erzielt. Der 
Planungsprozeß verhilft damit auch dem 
Parlament dazu, die ihm von der Ver­
fassung zugedachte Rolle als zentrales 
Verfassungsorgan wiederzugewinnen (5. 
79). Notwendig ist allerdings eine Neu­
bestimmung der Funktion des Parlaments 
im Prozeß staatlicher Willensbildung. Der 
Pbnungsprozeß sprengt die überkommene 
gewaltenteilende Unterscheidung zwischen 
allgemeiner Norm und normvollziehen­
dem Einzelakt. Sie ist daher aufzugeben 
zugunsten einer Bestimmung, daß die po­
litischen Grundentscheidungen vom Par­
lament zu treffen sind (5.89). Auf dieser 
Grundlage entwickelt Harnischfeger ein 
minutiöses Modell eines Planungsprozes­
ses bis hin zu Details wie der Wahl und 
Zusammensetzung der Gremien und der 
genauen Abgrenzung der Befugnisse der 
mitwirkenden Organe (5. 110 ff.), Einzel­
heiten, auf deren Darstellung hier verzich­
tet werden k:mn. 
Harnischfeger selbst sieht die Hindernisse, 
die einer seinen Vorstellungen gemäßen 
sozialst:l;ldichen Planung in der gesell­
schaftlichen Wirklichkeit der BRD ent­
gegenstehen: Das Parlament kann nicht 
mehr als demokratisches Repräsentations­
organ angesehen werden, in dem der Ent­
scneidungsprozeß öffentlich und damit 
öffentlicher Kritik zugänglich verläull:. 
Die Entscheidungskompetenzen haben sich 
in das undurchdringliche Dunkel der Ver­
bände und der Staatsbürokratie verlagert. 
Das Parlament ist degeneriert zum Ort, 
;<n dem anderswo bereits getroffene Ent­
scheidungen nur noch registriert werden.! 

: Zu der hier von Harnischfeger in Ansiitzen 
rezipierten Parlamentlrismuskritik vgl. vor 

Auch die politischen Parteien, .die als 
Bedinbung für eine wirkliche Demokratie 
ers6einen, haben jedoch im Verlaufe der 
Entwicklung die Demokr:l!isierung eher 
gefährdet« (S.70). Von Instrumenten der 
Offentlichkeit im Prozeß der politischen 
Willensbildung haben sie sich zu Macht­
zentren denaturiert, die ihrerseits die öf­
fentliche Meinung manipulativ beeinflus­
sen. Sie artikulieren nicht mehr gesell­
schaftliche Widersprüche, sondern yerdek­
ken sie unter dem Schlagwort der> Volks­
partei. (5. 66).s Nach aliedern müßte die 
von Harnischfeger zur Grundbge seiner 
sozial gestaltenden Planung gemadlte kri­
tische Offentlichkeit ihm selbst illusorisch 
erscheinen. 
Indes, hier handele es sich niciH um Wi­
derstände, die eine sozialstaadiche Pla­
nung prinzipiell unmöglich machten, denn 
>während die ursprüngliche Form der de­
mokratischen Theorie von der Beseitigung 
der Herrschaft im Rahmen der Klassen­
gesellschaft als Utopie erscheinen mußte, 
sind heute die materiellen und ideellen 
Möglichkeiten gegeben, diese Utopie in 
einem Prozeß der Annäherung durch Mi­
nimierung von Herrschaft pbnmäßig zu 
verwirklichen. (S. 19). Die materiellen 
und ideellen Möglichkeiten basieren - so 
Harnischfeger - vor allem auf einer zu­
nehmenden Pluralisierung der Gesell­
schaft: Entgegen der marxistischen These 
von der Polarisierung zwischen Bourgeoi­
sie und Proletariat habe der Mittelstand 
immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ei­
ne zunehmende Differenzierung der Be­
rufsstruktur habe zu einem relativen Ab­
bau der Klassenantagonismen geführt. 
Spezinsche gesellschaftliche Interessen seien 
nicht mehr einheitlich bestimmten Klas­
sen in der Gesellschaft zuzuordnen, viel­
mehr den je yerschiedenen Rollen, die die 
Indiyiduen in der Gesellschaft einnehmen 
(S. 61 ff.).' 

allem Asnoli, Die Tr:lnsformation der De­
rookr"tie in: AgnoliiBrüdtner, Die Tuos­
forrn:"ion der Demokratie, Frankfurt 1968; 
Haberm:1S, Struktunnndel der Onentlich­
keit, 3. Aufl., Neuwied B.rlin 1968, insbes. 
§§ 11, 16, 19,21,23. 

s Vgl. Abendroth, Das Problem der iooerpu­
teilichen und innerverb:lndlimen Demokratie 
in: Ant:lgonistische Gesellsch:lft und politi­
,me Demokr:1tie, Neuwied Berlin 1967. S. 
:72 if; Agnoli a. a. 0., $. 30 if. 

, Vgl. dazu ausführlich Offe, Politische Herr­
schaft und Klassenstrukturen, in: Krossl 
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':110 Die geseilsma:ttimen Widasprüme haben 
somit ihre Grundlage nimt länger in den 
objektiven Verhältnissen, sie sind in die 
einzelnen Individuen hinein verlagert und 
damit - Harnismfeger zuiolge - in dem 
Maße autnebbar, in dem die Angehörigen 
verschiedener sozialer Gruppen ihre je­
weils sektoral gleimgelagercen Interessen 
planvoll aufeinander abstimmen. Eben 
hier hat die sozialstaadiche Planung ihr 
Wirkungsfeld. 
Harnismfeger intendiert eine stufenweise, 
planmäßige Emrec->:ung önentlimer Kon­
trollen auf bishng dem Privaten zuge­
rechnete BereicheS. Die Möglimkeit dieser 
Erstreckung sieht er mit der Aufhebung 
der Trennung von Stur und Gesellsmaft 
gegeben, die durch d3.s Grundgesetz voll­
zogen sei. Harnischfeger faßt also das 
Grundgesetz als Ursache der Aufhebung 
der Trennung von St3.at und Gesellsch:lf1: 
(S. 35), ganz wie er zuvor in der liberalen 
Trennung beider die Ursache der Klassen­
herrschaft des Büq;ertums erblickte (S. z3). 
Von daher ist es zwar konsequent, Ge­
schichte aum weiterhin normativ steuern 
zu wollen, die Verwirklidtungsbec:!ingun­
gen seiner Planungsrheorie untersucht 
Harnisch feger allerdings nimt. Zu Un­
remt nimmt er für sein normatives Ge­
schichtsverständnis den dialektismen Ma­
teri:llismus in Anspru&.: Aum ~hrx habe 
- so zitiert er die .Kritik des HegeIschen 
Staatsremts. 5 - die Autnebung des ab­
str3.kten Staates und die Ern:lnzipation 
der Menschen in ihren empirisch indivi­
duellen Verhältnissen gefordert (S. z3). 
Hier indes unterschlägt er den entSchei­
denden Punkt der Marxsenen Kritik, den, 
in dem ;\hr..: über jede bürgerliche Theo­
rie hinausgeht. 1bn: hat nicht nur die 
Trennung von Stut und Gesellsm:lrt, die 
Beschränkung der Er:lanzipation auf den 
.politischen. unter Abstraktion vom 
»wirklichen. 11ens6en kritisiert. Er be­
stand darüber hinaus darauf, die Form 
des abstrakten Staates, die Trennung des 
politismen Daseins des Bürgers von sei­
nem Dasein als Mitglied der bürgerlichen 

S<:nghaas (rosg), Politikwissens6af:, Funk­
furt 1969, S. If 5 rr. 

~ Entspre6endes hat Preuß, Der staatsrecht­
li6e Begriff des Orrendi6en, Stuttgart 1969, 
unter Bes6d .. :1kung auf den Bereich kultu­
reller Organisationen entwickelt. 

, MEW I, S. ;C3 ff. 

Gesellsmalt aus der Form der m:lteriellen 
Produktion dieser bürgerlichen Gesell­
schaft selbst hcrzuleitcn. Die Tatsache, 
daß den Menschen ihr eibcnes gesellschaft­
limes Wesen in Form eines verselbständig­
ten Gemeinwesens gegenübertritt, war für 
Mar:<: je senon ein Problem bürgerlich'~r 

Produktionsverhälmisse.7 Nicht also die 
Trennung von Staat und Gesellsm:lft war 
Ursache der Kbssenherrschaft, sondern 
umgekehrt der bürgerlim liber:lle Rechts­
sra:lt politischer Ausdruck der ökonomi­
schen Interessen der Bouq:;coisie. Der ab­
strakte Staat ist notwendiger Ausdruck 
einer Gesellsch:lf1:, deren Produktion sich 
auf der Grundlage des Eigentums priva­
ter und durch gesellsen:lftlime Arbeits­
teilung zugleim allseitig aufeinander be­
zogener Individuen vollzieht. Sich stei­
gernde Kapit:llkonzentration. die Auf­
hebung der Memanismen freier Konkur­
renz und die zunehmende Inkorporation 
von Wissenschaft und Technik in den Pro­
duktionsprozeß haben seit dem letzten 
Drittel des vorigen JahrhundertS zu ge­
sellschaftlichen Bedingungen geführt, die 
die Kapitalverwenung immer weniger 
der Selbststeuerung der Gesellsch:lft über­
lassen konnten. Staatsinterventionistische 
Eingriffe in den Wirtsm:lf1:sabbuf begrün­
dcn sich demnam aus den Notwendigkei­
ten bpi:alistismer Produktionsweise, und 
auch Sozial gesetze, die das Dasein der 
Produzenten erträglicher gestalten, fallen 
insoweit durchaus unter die Gesetzmäßig­
keiten bpitalistischer Produktion.8 Die 
wemselseitige Dur6dringung von Sta:lt 
und Gesellschaft bezeimnet einen Wandel 
der Erscheinungsformen ihres Verhälmis­
ses in der Folge yc::inderter Verwertungs­
bedingungen, ohne daß damit die Tren­
nung beider aufgehoben, der .individuelle 
Mensch den abstrakten Staatsbürger c be-

7 Vb!. dazu vor allem ~hrx, Zur Judenfra;., 
MEW I, S. 3+7 rr; den., Die Deutsche Ideo­
logie, :VIEW), S. 1 J t:. E:ne s)'stema:is6e 
Darstellung der Ableitung der Form des 
Staates aus der Fonn der b pi talistischen 
Produktionsweise in den Frühs6rif:en von 
Man: gibt Rei6dr. Zur logis6en Struktur 
des Kapitalbegriffs bei Karl ~fan:, 2. Auf!., 
Frankfurt 1971, S. 19-72. 

8 Vg!. dazu 11an. Das Kapital Bd. I, ~iEW 
23, 5.294 n; dazu :lusführli6 MülleriNeu­
süß, Die SozialstaatsillusIon und der Wider· 
spru6 zwis6en Lohnarbeit und Kapital. 
SO PO 6/7. 1970 S. 4 fi. insbes. S. 43 tt. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1972-2-208 - Generiert durch IP 216.73.216.29, am 21.03.2026, 18:24:48. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1972-2-208


reits in sich zurückgenommen hätte.' Der 
Zusammenh.ng zwischen dem du ren kapi­
talistische Zwänge bedingten Staatsinter­
ventionismus und staatlichcr Planungstä­
tigkeit findct sidl auen bei Harnisenfcger: 
in der intervcntionistisdlen Dimension des 
Sozialstaatsprinzips (5. 3 I). Daß dcr Pro­
zeß der zunehmenden Versenränkung dcs 
öffcndiencn mit dem privaten Bereien 
selbst aber emanzipative Momente der­
art freisetzt, daß ein~ auronome Bestim­
mung gesellschaftliener Planziele möglich 
wäre, daß also neben den von Verwer­
tungszwängen diktierten Planungsinhalten 
ein selbständiger Bereich demokratisener 
Planung entsteht, wird von Harnisenfeger 
zwar vorausgesetzt, nient jedoen begrün­
det oder auen nur näher untersuent. Mit 
der Autonomie der Planzie!e bleibt aber 
sein einp.ngs angeführter Anspruen auf 
der Strecke. 'o Eine Kritik der Trennung 
des Offentlienen vom Privaten greift zu 
kurz, wenn sie nient auf die Entstehungs­
bedingungen eines Bereiens abstrakter 
Offendienkeit überhaupt reilektiert. Har­
nisenfegers Untersuchung bleibt besenränkt 
auf diesen Bereien abstrakter Offentlien­
keit, den aus seiner Abstraktion zu lösen 
er vorgibt. So erschöpft sien die Bedeu­
tung der Untersuchung d:l.rin, ein erneu­
tes Mal den Nachweis geführt zu h:l.ben, 
daß der St:l.:l.tsinterventionismus auen mit 
dem Grundgesetz vereinbar ist - einen 
Beitrag zu einer m:l.terialistischen Theorie 
sta:l.tliener Planungstätigkeit leistet sie 
nicht. 

Christoph Sachße 

• Marx, Zur Judenfn;e, a .•. O. 5. 370. 
10 Wie wenig Harnischfeger seinen eigenen 

Anspruch ernst nimmt, läßt sich an dem von 
ihm akribisch entwid<:elten Modell eines 
Planungsverfahrens aufzeigen: Zwar soll ge­
rade das Planunssverbhren dem Parlament 
zu seinem Recht ;ds zentralem, demokrati­
schen Verfassunssorgan verhelfen (5. 79 l, 
indessen darf es bei der Beratung und Be­
schlußfassung über Planungsiniti;l.tinn - die 
in der alleinigen Kompetenz der Rebierung 
stehen (!) - von diesen nicht abweichen (5. 
II) n), ist also tatsächlich auf den kümmer­
lichen Status eines Besc:hlußorpns für Rebie­
rungsentsc:heidungcn beschränkt. Bei solmem 
Vorbehen verkommen die sozialstaatlimcn 
Programmsätze zu Besinn der Abhandlung 
zum kritisd:Ien Zierrat. 

MaTtin Stock, Pädagogische Freiheit und 
po/itisdJa Auftrag der SdJule. Rechtsfra­
gen emanzipatorischer Sam/verfassung. 
Jur. Diss. Quelle & Meyer He.Jelberg 
197 I. 342 S. 

Aus der Zunahme der Funktionen des 
Staates wird oft vorsennell auf dessen 
Autonomie geschlossen, ohne daß der 
Funktion dieser Zunahme Reennung ge­
tragen wird. Es ist sen wer einzusenätzen, 
inwieweit die Entwicklungen gerade im 
Ausbildungswesen über den bloßen Nach­
vollzug längst fälliger Anpassungsprozes­
se des Sozialisa tionssek tors an veränderte 
ökonomische Reproduktionsbedingungen 
hinausgehen. 
1m Zentrum der Besenäftigung mit kriti­
senen Ausbildungsreformen müssen des­
h:l.lb - im Hinblick auf die Bedingungen 
ihrer Realisierung - Probleme: der Bi!­
dungsökonomie stehen. In den von Alt­
vater und Huisken herausgegebenen .Ma­
terialien zur politischen Okonomie des 
Ausbildungssektors« (z. Auf]. Erlangen 
197I) finden sien Ansätze dazu. In ihrer 
Einleitung bestimmen die Herausgeber 
den Gegenstand: .Bildungspolitik sorgt 
im weitesten Sinne für eine störungsfreie 
Reproduktion der GeselJsenaft und kann 
daher auen verstanden werden als der 
Versuen, den jeweiligen individuellen Bil­
dungsprozeß als Qualifizierungsprozeß 
im Sinne der Vorbereitung auf eine Be-

. rufspraxis im Gesamtzusammenhang der 
geselJschaftlienen Reproduktion zu bestim­
men« (5. XVIII). So vorläufig die Fest­
stellung, so wichtig ist der darin ange­
deutete Bezugsrahmen. Ausbildung ist 
funktionell verknüpft mit den gesell­
senaftlic:nen Reproduktionsbedingungen, 
und die politisene Instanz ist gewisser­
maßen der Hebel, über den sich diese 
Verknüpfung herstellt. In diesen Bezugs­
rahmen ist jedes Veränderungskonzept 
von Ausbildung unvermeidlien geStellt. 
Seine politisene Relevanz erweiSt es da­
ran, inwieweit es ihm Rechnung trägt. 
Martin Stock sieht Sc:nule als .materiell­
demokratisene Institution« und als eine 
der Kräfte, .die die Demokratisierung der 
Gesellsc:naft weitertreiben«. Mit dieser 
Zielvorstellung untersuc:nt er • pädagogi­
sche Freiheit« und den .politischen Auf­
trag der Schule c. 

In einem ersten Teil, der der Material-

III 
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212 sammlunb dient, beschreibt der Verf;).~,er 

die verschiedenen Ansätze in den LänJ~r­
schulrechten, die seit etwa 1961 die über­
lieferte Struktur des öffentlichen Schulwe­
sens als • klassischen< Typ • bürokrati­
scher< Organisation aufzubrechen versu­
chen und die auf den • Weg zu einer 
freien Schule in einem freien Staat< (133) 
führen könnten. Solche rechtlichen Modi­
fib.tionen des ;i!teren Anstalts- und 
Amtsrechts vollziehen sich auf zwei Ebe­
nen: auf der des Lehreramtsrechts und der 
des schulischen Organisationsrechts. Auf 
der einen Seite ist die im Gesetz fixierte 
~pädagogische Freiheit< als Freiheit des 
einzelnen Lehrers nach .oben< und • in­
nen< statusrechtliches Kernstüdi: der Neu­
erungen, auf der anderen Seite werden 
Lehrerkonferenz und Schulleiter rechtlich 
als Organe pädagogischer Selbstverwal­
tung beschrieben. Diese zögernd vorge­
r.ommene Enthltung von Freiheitsspiel­
räumen stößt selbstverständlich auf Ein­
schränkungen, die sich vor allem im 
Beamtenrecht und in den Befugnissen der 
administrativen Schulaufsicht konzentrie­
ren: 
>Bis auf wenige Ausnahmen gehen jene 
Landesgesetze, die eine pädagogische 
Eigensphäre ausdrüdi:Iich gewährleisten, in 
ihren (zumeist an späterer Stelle nachfol­
genden) Legaldefnitionen der staatlichen 
Schulaufsicht auf die Verrechtlichung des 
ehedem .rechtsfreien< Verwaltungsinnen­
raums, die in derartigen Gewährleistun­
gen zu erblidi:en sein könnte, ebensowenig 
ein wie Gesetze, die sich über die päda­
gogische Freiheit insgesamt ausschweigen. 
Es ergibt sich der Eindrud:, als hätten die 
Gesetzgeber, bei dem Abschnitt über die 
Aufsicht :lngekommen, schon wieder ver­
gessen, was sie ,orher in den lehrer- bzw. 
schulrechtlichen Abschnitten in Angriff ge­
nommen hatten.< (::3124) 
Einzig die hessische Schulgesetznovelle 
vom 29.3. I969 versucht eine Teilver­
rechdichung des Verhältnisses ,on Schule 
und Schulaufsicht, was bedeutet, daß über 
die Auslegung des Begriffs .päd:lgogische 
Freiheit< redmförmlich gestritten werden 
kann. 
Stock zieht das F:lzit, daß selbst die fort­
schrittlicheren L:lndesschulrechte nur zö­
gernd .unter der :i!teren Konstruktions­
hülse die Ansatzpunkte jenes neuen Mo­
dells< (:: 5) freilegen, das das konstitutio-

nell-monarchische Relikt des • besonderen 
Gewaltverhälmissesc überwinden und ab­
lösen sollte. Dies zu erreichen hält StOck 
nur für möglich durch die rechtliche Ab­
sicherung von Freiheitsbereichen für Leh­
rer und Schüler, womit das Rechtsstaats­
prinzip gegen das obrigkeitsstaatliche 
Prinzip von Verwaltungsherrschafl: durch­
gesetzt werden soll. 
Problem ist dabei vor allem, daß für die 
inhaltliche Bestimmung der demokratisier­
ten (rechtlichen) Beziehungen zwischen 
Schüler/Lehrer und Schulaufsicht kaum 
Maßstäbe im Zusammenhang mit einer 
konsistenten Schul- und Schulrechtstheorie 
vorliegen. Die Grundlage für eine solche 
Theorie zu schaffen, bemüht sich der Ver­
fasser. 
Dabei entwickelt er seine überlegungen 
,on zwei Ansätzen aus: Einerseits unter­
sucht er das Grundgesetz auf die Mo­
mente hin, die zur Vereinfachung des un­
übersichtlichen Rechtszustandes, der Schu­
le betriff t, eben ,on demokra tischem 
Grundrechtsdenken aus führen könnten. 
Andererseits unternimmt er eine Begriffs­
bestimmung dessen, was • pädagogische 
F:eiheit< im Zusammenhang von Gesell­
schaft und politischer Geschichte über­
haupt meinen könne, indem er die Ent­
falrung dieses Begriffs auch wissenschafts­
historisch untersucht. 
Für den ersteren, rechtstheoretisch rele­
vanten Ansatz zentrieren sich die über­
legungen auf Art. 5 Abs.3 Satz I GG 
und Art. 7 Abs. I GG, die beide auf die 
Möglichkeiten demokratischer Schule und 
die Konstituierung pädagogischer Freiheit 
hin diskutiert werden. Um die Ergebnisse 
zusammenzufassen: Stock versucht nach­
zuweisen (wobei offenbar ein Wandel der 
.herrschenden Meinung< seit einiger Zeit 
ihn unterstÜtzt), daß - vor allem, wenn 
man die Entstehungsgeschichte von Art. 5 
Abs. 3 GG im parlamentarischen Ra: zur 
Interpretation heranzieht - Freiheit der 
Lehre als Rechtsbegriff analog zum Hoch­
schulrecht auch für das Schulrecht (wenn 
auch mit graduellen Unterschieden) zu 
gelten habe. Dazu gehört, daß die in 
Art. 7 Abs. I GG formulierte Staatsauf­
gabe als >die eines eher abwehrenden 
Disziplinierens dritter Potentiale und ih­
rer ,perspektivischen. Konzeptionen< (83) 
verstanden und weitgehend zur Remts­
aufsicht wird. 
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Stocks Konzept ist em .schülerrechdich 
>perspektivisches< Gegenmodell_ (87) zur 
heutigen Schule. Das heißt, daß vom 
Schülennteresse auf Mündigkeit aus so­
wohl das Eltern- als auch das Lehrerrecht 
zu bestimmen sind .• Das Schülerrecht bil­
det das Leitprinzip für eine Synthese aus 
der Lehrfreiheit des Lehrers und den Be­
fugnissen der Schulaufsicht.-(99) 
.Die Bedingungen pädagogischer Freiheit 
- diese verstanden als vorgeschobene Si­
cherungslinie der Bildungsfreiheit des 
Schülers - müßte der Staat gegen sich 
selbst und gegen unvermittelte Durchwir­
kung aller sonstigen ideologieerheblichen 
Bestrebungen garantieren. Das wäre da 
komplexe Sinn des Art. 7 Abs. 1.« (101) 
StOck untersucht die historische Entwick­
lung des Begriffs • pädagogische Freiheit. 
in der wissenschaftlichen pädagogischen 
Literatur und versucht eine moderne Mo­

dellsynthese : 
.Den Schüler zur Mündigkdt zu befähi­
gen, ist der oberste florrangige Schulzweck, 
die schulrechtliche Generalklausel. Sie ist 
relativ gruppentranszendent und gleich­
wohl systembezogen auszulegen, nämlich 
auf einen Inbegriff bürgerrechtlicher Ziel­
anthropologie im offenen politischen Sy­
stem hin (.homo corrigens.). Sie durch­
herrscht die äußere wie die innere Schul­
verfassung. Aus ihr sind Maßstäbe der 
Zuordnung konkurrierender gruppenbe­
zogener Curriculumelemente herzuleiten 
sowie - auf ande'rer Ebene - Kriterien der 
Wechselwirkung von. Inhaüen und Me­

thoden. (149). 
Von dieser Generalklausel aus, die gel­
tendes Recht, am besten Verfassungsrecht, 
werden sollte, entwickelt er die Konstruk­
tion eines • Lehrgefügese, dessen Grund­
polarität die zwischen Schüler und .Er­
ziehungspotentialen e ist (womit alle an 
Erziehung intentional interessierten Mäch­
te und Gruppen gemeint sind). Hinzu 
kommen, .in spezifischer Weise funktio­
nal auf das emanzipatorische Moment hin 
orientierte: die Lehrer, der Staat (im oben 
beschriebenen Sinne), die Schuljustiz (als 
Kontrollinstrument) und Institutionen der 
einschlägigen Wissenschaften. Diese Grö­
ßen werden - mit dem Konzept der Her­
stellung einer möglichst herrschaftsfreien 
Lernsituation - untereinander in einem 
komplizierten Mechanismus von checks 
and balances (.ein System von Kontroll-

stufen und Schlichtungsinstanzen« ) (151) 
verschränkt. Sein Kernstück ist die. inner­
schulische pädagogische Offendichkeite. 
Das Lehrerrecht ist dabei (da das Lehrer­
interesse dem des Schülers parallel läuft) 
als • funktionsspezifisches Distanzierungs­
und Vermitdungselement, d. h. hermeneu­
tisch-kritisch aufgetaßt«(i 50), der Lehrer 
im Expertensinne zu professionalisieren 
(.fiduziarischer Charakter- der Lehrer­
rolle). Die Staatsaufsicht beizubehalten, 
hält Stock deshalb für nötig, 
.um jenen Offenheits- und Offentlich­
keitsstandard zu ermöglichen, der unver­
meidlich immer prekär bleibt; dies einmal 
im Hinblick auf staatliche Vorentschei­
dungen über Fragen der Schulorganisation, 
zum andern hinsichtlich der Staatsfunk­
tion bezüglich der curricularen Rahmen­
setzung und des pädagogischen Voilzugs,c 

(152) 
Die curriculare Rahmensetzung wieder­
um - ebenso wie die Erarbeitung der 
Maßstäbe, die eine kontrollierende unab­
hängige Verwaltungsjustiz anwenden ler­
nen muß - kann nur in Zusammenarbeit 
mit den einschlägigen Wissenschaften, die 
die .eigentliche Rationalitätsreserve dieser 
Schulveriassung e (156) darstellen, ent­
wickelt werden. 

Da das Buch von Stock Anklang unter 
jüngeren Schulrechdern finden und dort 
unter Gesichtspunkten der Konsistenz und 
immanenten Stimmigkeit diskutiert wer­
den. dürfte, wenden wir uns in unserer 
Einschätzung den eingangs skizzierten bil­
dungsäkonomischen Zusammenhängen zu. 
Die Bildungsökonomie wird Stock - wie 
das Referat gezeigt hat - nicht zum Pro­
blem. 

Stock bleibt - wenn auch fortschritclich 
gewendet - normativer Si6.tweise ver­
haftet. Sein 11ündigkeitskonze,n z. B. -
von dem aus er Inhalte und Organisation 
der Schule strukturiere - entwickeit er in 
einer ausgedehnten Exegese (S.161-95) 
von § 3 des niedersä6.sischen Schulgeset­
zes aus, der lautet: .Die Schulen haben 
die Aufgabe, die ihnen anvertrauten jun­
gen Menschen für Leben und Beruf vor­
zubereiten und sie auf der Grundlage des 
Christentums, des abendländischen Kul­
turgutes und des deutschen Bildungserbes 
zu selbständig denkenden und verantwor­
tungsbewußt handelnden Bürgern eines 
demokratischen und sozialen Rechtsstaates 

21] 
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2/4 zu bilden und zu erziehen«. Er nimmt 
die Bestimmung beim Wort und analy­

siert, was sie fordert, wenn man sie ernst 

nimmt. Dieses Vorgehen hat Erkenntnis­

wert, wenn es - ideologiekritisch - dem 

Nachweis struktureller Widersprüche 
dient. Ins Positive gewendet iSt es naiv, 

weil es an der Funktion der analysierten 

Formel vorbeigeht und den von ihr ver­

deckten Widerspruch einer Scheinlösung 

zuführt. Mündigkcitsiormeln der zitierten 
Art haben in Verhältnissen, die ni6t auf 

Emanzipation angelegt sind, verhüllend­

legirimacorischen Charakter (was sich 

zwingend an der auch von Stock konsta­

tierten • Vergeßlidlkeit« des Gesetzgebers 
in concreto erweiSt). Das ma6t die Norm 

genauso verkehrt, wie es die wirklichen 

Verhältnisse selbst sind. Konkreter ge­
sprochen iSt Stocks Mündigkeitskonzcpt 

auf ein bildungsbürgerliches Erziehungs­

ideal rückbezogen, das in seiner Abstrakt­

heit die historischen Bedingungen realer 

Emanzipation nicht reflektiert und eben 

deshalb illusionär ist. 

Der normative Ans::ltz grenzt den Gegen­

stand der Arbeit auf das Verhältnis von 
.Erziehungspotentialen« und Sc;:;.at ein. 

Der Bereich der - den eingangs aufge­
führten bildungsökonomischen Bezugsrah­

men konstituierenden - gesellschaftlichen 

Reproduktionsbedingungen bleibt ausge­
spart. Und das mit Notwendigkeit: 

Stocks - zweifellos intelligent und konse­
quent herausgearbeitete - zentrale. Ver­

rechtlichungsthesec, mit der er im Grund:: 

den Durchbru6 zur Schul. verfassung« 

anstrebt (erwa: die schulrechtliche Gene­

ralklausel kann nur durchschlagen, wenn 

aus dem schulischen Gewalt- ein Rechts­

... erhälmis wird), die Anbindung staatli­
cher Intervention an Staatszielbestimmun­

gen wie Rechts- und Sozialstaatsprinzip 

(90, 242 fF.) und an Kriterien der Sach­

gerechtigkeit (101, auch 262) dulden ne­
ben sich keinen Bestimmungsgrund, der 

einer • Ver-fassung. unzugänglich ist. An 
einer Srelle spricht Stock den Staat als 

.Machtresultante der sonstigen Potentiale« 

(148) an, aber das Kräfteparallelogramm 
bilden nur die Erziehungspotentiale. 

Wenn er auf • technokratisch gezielre 

Sinn-Limitationen, etwa aufgrund indu­

strieller Nachfrage nach fungibler Teilin­
telligenz« (151, ähnlich 181) auf .techno­

kratische Systemrationalidt« (192), auf 

die .Einwirkung dritter nichtstaatlicher 

Potentiale« (153) zu sprechen kommt 
oder wenn er eine Verlagerung des .He­

teronomieproblems c in der neueren schul­

politischen Diskussion konstatiert (.Auf 
den Konfessionsstreit folgt der Kapira­

lismusstreit c, 166), münden die Erwägun­

gen hilflos im Appel! an Staatliche Ab­
wehr sachfremder Einwirkungen. Viel zu 

seriös und an seinem Gegenstand interes­

siert, um die linke Schulreformkritik ein­

fach zu ignorieren (ygI. 141-46, 160, 169, 

18z f., 192 fF.), reiht er sie pluralistisch 

neben andere konventionellere Ansätze 
ein. Daß diese Literatur auf den Gegen­

stand ihrer Kritik, indem sie ihm entge­
gengesetzt ist, bezogen ist, daß sie die 

• Bedingungen der Realisierung der kon­

ventionellen Ansätze aufgrund struktu­

reller Gegebenheiten anzweifelt und d::;.r­

in Wahrheitsanspruch erhebt, der den der 
konventionellen Ansätze ausschließt, geht 

dabei zugunsten pluralistischer Vereinbar­

keit verloren. 
Die Verengung des Blickwinkels auf das 

Verhältnis Ausbildungssekcor - Staat und 
dessen normative Behandlung legt dann 

auch Hoffnungen nahe, :l1s könne die De­

mokra,isierung der Schule von sich aus 
die jeweilige Systemrationalität verändern 

(192), als habe sie von sich aus auch sy­

stemcranszendierenden Charakter (S. l.i5 

N.47). Die Vernachliissigung der Funk­
tion .... on Ausbildung und Staat für die 

gesellsdultliche Reproduktion macht -
ohne daß hier eine ausschließliche Deter­

minanz der Reproduk:ionsbedingung~n 

für den Ausbildungssektor behauptet zu 

werden braucht - das Konzept illusion::r. 
Mit normativem Denken ist hier nicht ju­

ristisches gemeint, sondern das Denken in 
:lbstr:;.kten - von gesellschaftlichen Real i­
sationsbedingungen abgehobenen - Wünsch­

barkeiten, das weithin auch die pädago­

gische Literarur bestimmt (sogar das ver­

gleichsweise linke Buch von A:temheimerl 
Doehlem::nn, .Mitbestimmung In der 

Schule c, Juventa München 1971). 
Stock will den Schul- dem Hochschulsta­

rus annähern (etwa S. 5, 66, 156 f., :61 f., 
209 fF., :88 fF.), wobei ihm aber en:geht, 

daß zur seI ben Zeit die Hochschulauto­

nomie ihrer ernstesten Gefährdung ausg:­

se:z: ist. An den Gründen dieser gegen­
läufgen Entwicklung kann man die 

Emanzipationschancen seines großangeieg-
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ten Schulverfassungsentwurfs ermessen. 
Die Universität WJ.r frei, weil und so­
hnbe sie bildunbsbürserliche InStItution 
W:Ir. In dem ;Ybße, wie sie zur Produk­
tion der Produktivkr:lil: Wisscnsch::li'l: not­
wendig für den gesellschaftlichen Rcpro­
duktionsprozeß wurde und wird, wird sie 
auf die Reproduktionsbedingungen hin 
instrumentalisiert. Die Krise von Uni ver­
sitit und Wissenschaft - die Stock beben 
Ende seines Buches (etw:l ab S. ~g7) an­
deutet - reflektlert den objektiven Ent­
Privilegicrungs- oder auch Prolet:lrisie­
rungsprozeß, den die Integr;ltion der 
WissenschJ.ft in den sich vergesellschaften­
den Produktionsprozeß mit sich bringt. 
Stock ahnt zwar die Möglichkeiten einer 
Lenkung des LehrpersonJ.ls zur • Vertei­
digung von Emanzipationssperren. und 
zu .Bütteltätigkeiten. wie aUc.1 die der 
Ausgiiederung der kritischen Wissenschaft 
aus der .zunehmend funktion:l.ltsierten. 
und die der Rücknahme von },utonomie 

überhaupt (;91-93). Aber für ihn sind 
das Möglichkeiten - nicht historisch not­
wendige Tendenzen, die dann in Reali­
täten wie dem Ministerpräsideneenbe­

schluß vom 28. Januar 1972, wie der 
.Spielwiese. Bremen, wie dem hochschul­
politischen roll-back ihren Ausdruck fin­
den (Stocks Buch ist übrigens auf dem 
Stand vom !.!. 1971). Diese Spannungen 
will Stock durch Erneuerung des plurali­
stischen Prinzips (294) und .elastische. 
Verfassungsbegritte (295) lösen. Dies ist 
umso hilfloser und illusionärer, als Stock 
selbst die Wissenschaftsfreiheit zur Vor­
aussetzung schulischer Emanzipation er­
klärt (298). 
Die öffentliche Schule hatte umgekehrt 
nie diesen autonomen Status, weil sie we­
sentlich der Produktion einfacher Arbeits­
kraft für den kapitalistischen Produk­
tionsprozeß diente und damit unmittelbar 
den Klassengegens:ltz in sich enthielt, der 
nur durch ein Gewaltverhältnis aufrecht­
zuerhalten war. Daß gegenwärtig eine 

Umstrukturicrung von Gewalt- zu Rechts­
verhältnis anzunehmen nicht unrealistisch 
ist, hat seinen Grund nicht zuletzt - wo­
bei emanzipatorische Tendenzen keines­
wegs ausgcschlossen werden sollen - in 
den vedndencn Qualifikations-, Koope­
rations- und Mobilitätsanforderungen 
auch körperlicher Arbeit und dcn verän­
dertcn Legitimationssrrukturcn der spät-

kapitalistischen Gesellschaft. Wer das ver­
n:lchlässi;t und blindlings auf eman1.ipa­
torische Enewl<:klungen setzt - wie Stock -, 
übersicht, daß wo der Emanzipations­
kampf ernsthaft mit den Reproduktions­
bedingungen und ihren Legitimations­
strukturen kollidiert, die Emanzipation 
den kürzeren zieht. Auch hier sei auf die 
Entwicklung verwiesen, die zum zitierten 

Ministerprisidcneenbeschluß führte. 
Stocks Arbeit ist der intelligente und fort­
g~schrittene .-'.usdruck einer Wissensenaft, 
die insgesamt von einer Barriere gegen die 
Erkenntnis ihrer gesellschaftlichen Kon­
stitutionsbedingungen umgeben ist. Mög­
lienerweisc stellt die Schrift auf ihrem 
Gebiet einen Schritt in einem Lernprozeß 
cl:lr, der - konsequent vorangetrieben -
auf Beseitigung der Erkenntnisbarrieren 
zielt. Was sich auf schulreendienem und 

-politischem Gebiet gegenwärtig abspielt 
und von Stock bestärkt wird, holt eine 
Entwicklung ein, die auf anderen Gebie­
ten auf der Schwelle von Feudalismus zu 
K:lpitalismus vollzogen wurde: let1.t1ic:h 
der übergang von unmittelbaren Gewalt­
verhältnissen zu über die Rechtsform ver­
mittelten Herrschattsverhältnissen. Die 
bestimmte ::.Ieg:1tion des Gewaltverhält­
nisses setzt erst den Blick frei auf das 
über die Rechtsiorm vermittelte Herr­
senaftsverhälmis. Wenn das Buch von 
Stock in der wissenschaftlichen :\useinan­
dersetzung zu diesem Lernprozeß beitra­
gen sollte, wäre das eine nicht unbeacht­

liche Leistung. 
Erika Dingeldey/Ulrich M üdw:bergu 

Friedrid, Karl Kaul, Geschichte des 
Reichsgerichts, B:lnd IV, [9JJ-1945 (un­
ter Mic:;rbeit ,,;on Winfrid MaHn:;us hin­
sichtlich der Auswertung der historischen 
M :;terialien), Veröffentlichungen des Be­
reichs Zeitgenössische Rechtsgesd,ichte an 
der Sektion RedJtswissensd,afi der Hum­
boldt-Universität zu Berlin, Verlag De!­
le'rJ Auvermann KG, Glashütten im T au­
nus /97 r (Lizenzausgabe des Akademie 
Verlages Berlin), 60,- DM (Preis in der 
DDR Jo,-},{ark) 

Friedrich Kar! Kaul, Rechm.nwalt in Ost­
berlin, ist in der Bundesrepublik als Ver­
tcidiger yon Kommunisten bekanntgewor­
den. Er legt jetzt den ersten Band einer 
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:u6 auf vier IlinJe berechnetcn Geschichte dcs 
Reichsgcrict.ts ,or. Das Buch ist zunichsc 
in der DDR erschienen. l Es wertet erst­
mals umfusend die in der DDR aufbe­
wahnen Akten des Reichsgcrichts aus. Der 
Band emhilt ausführliche Redmpre­
chungsberichte und tabellarische Lebens­
liu Fe vieler Mitglieder des Reichsgerichts 
und der ReichsaI1waltschaft von 1933 bis 

1945· 
Der Autor entfaltet die These, das 

Reichs!;ericht habe von 1933 bis 1945 vor­
behalrJos und konsequent hinter der Na­

zidiktatur gesunden (5. 13)' Das Reichs­
gericht h:!be sich vollstindig in das na­
zistische System in tegrieft (5. 240) und sei 
ein freiwilliger und einhllsreicher Erfül­
lungsgehiife der Naziführung gewesen 
(vg!. etwa 5. 182). Kaul hßt sein Buch 
dahingehend zusammen, • daß ,on einer 

Manipulation des Reichsgericilts durch die 
nazlsnsa:e Partei- bzw. Staatsführung 
weder direkt noch indirekt gesprochen 
werden kann. Im Gegenteil: Das Reichs­
gericht, das gerade hinsichtlich der Schwer­
punkte der nazistischen Doktrin von Be­
ginn der nnistischen Diktatur an - von 
geringe:1 Ausn3.hmen :.bgesenen - aur de­
ren Linie einschwenkte, erhielt sich sowohl 
personell wie auch sachlich eine für ande­
re Institutionen seltene Unabhingigkeit. 
Ohne dazu gezwungen zu sein, duldete 
es, ""odurch es sich zum Mittiter der na­
zistische:l Verbrechen machte, ais höchster 
Garant der Rechtssicherheit unter Beru­
fung auf seine positivistische Gesetzes­
treue die völlige Dekomposition der 
Re6tsordnung durch den Nazismus und 
legalisierte insofern nach außen durch die 
Autoritit, die es zweifelsohne nicht nur 
bei den unteren Orpnen des Justizappa­
n. res besaß, das oazistische T errorsy­

stern.' (5. 259) 
Nac.'J der .)'1a6tergreifung. ließ sich d:!s 

Reichsgericht widerstandslos in das neue 
Herrschaftssystem einfügen (S. 52-62). 
Ohne relevante Proteste der übrigen Mit­
glieder wurden die jüdischen Richter aus 
ihren Xmtern verjagt.! Der einzige So-

1 Zur Rezeption des Buches in der DDR vgl. 
den Rezenslons:lufs:1tz des Präsidenten des 
Obersten Gerichts der DDR. Heinrich Toep­
liez, Das Reichs.cricht - ein wicheis.r Be­
standteil des nuistischen Herrsch:lf.smecha­
nismus, Neue Justiz 197I, S. 360. 

: Duu ail.emein: Horst Göppinger, Die 

zialdemokr:!t ;J.m Reichsgericht mußte 

sdlOn am 6. April 1933 seinen Abschied 
nehmen (5.55). Im übrigen schienen grö­
ßere personelle Umbesetzungen am 
Reimsgerimt nicht erforderlich. Die anti­
republikanische Einstellung der meisten 
Richter ließ sie bald die nationalsozia­
listismen Ziel vorstellungen übernehmen. 
Der 1929 ernannte Reichsgerichtspräsident 
Erwin Eumke behielt sein Amt bis zu 

seinem Selbstmord am 20. April 1945 

(5.59/60). 
Kaul nennt nur einen Fall, den d;ls 

Reichsgericht nicht zur Zufriedenheit des 
Regimes entschied: den Reichstagsbrand­
prozeßl. Kurz darauf verlor das Reims­
gericht einen großen Teil seiner Zustiin­
digkeit in politischen Strafsachen an die 
Sondergerichte und an den Volksgerichts­

hoi' (5. 1 12). Kauls Urteiis;ln:!lysen zei­
gen, wie sich d;J.s Reichsgerimt auf de:l 
übrigen Gebieten des Strafrechts und im 
Zivilrecht den Vorstellungen der neuen 

Machthaber anpaßte. 
Hatte das Reimsgerimt noch in der Wei­
marer Zeit für sid! in Anspruch genom­
men, die Leg:llitit der Regierungsgewalt 
und die Verfassungsr:lißigkeit der Gesetze 
zu prüfen, so bezweifelte es mit keinem 
WOrt die Rechtmißigkeit der gesetzgebe­
rischen Maßnahmen des Nationalsozialis­

mus (5.63/64)' .Im Gegensatz zu den 

Jahren von 19 I 9 bis 19)2, in denen das 
Reimsgericht eine Unzahl von Grundsatz­
e:ltscheidungen fiUt, die eine ortene 
Feindschaft gegen den republibnisc.'Jen 
Staat und seine Verfassung offenbaren, 

gibt es nach 1933 nicht eine Entscheidur:g 
des Reichsgerichts, die auch nur andeu­
tungs" .. eise das geringste Bedenker: gegen 
U:lgeisc und Herrschaftswillen der Nazi­
diktatur erkennen läße.« (5. 13) 
Der Befehl des positiven Rechts, mit dem 
heute so oft die damalige richterlime Ti­
tigkeit entschuldigt wird, g:dt nur solan­
ge, wie die formell legale ,.Machtergrei­
fung< zu rechtfertigen war und solange, 

Verrolsung der Juristen jüdischer Abstam­
mung durch den Nationalsozialismus, Villin­
genfSchwarzwald 196). 

3 Vgl. d:1Zu: Georgi Dimitroff, Reich.sta!;s­
br:lndprozeß, Dokumente, Briere und Aur­
zeichnunsen, 4. Auf!., Borlin (Ost) 1960. 

, Duu die Biographie von Gert Buchh:it. 
Richter in Roter Robe. Freisler. Präsident 
des Volksgeri6tshoies, Mün6en 1968. 
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wIe es den Zielen der nationalsozi:llisti­
schen .Führunge entsprach .• Die Ten­
denz, sich auch ohne normative Grund­
l:lI;e mit der Nui-Ideologie gleichzuschal­
tene (5.66), führte die Richter bld da­
zu, die methodische Grundlage des Ge­
setzespositivismus offen zu verleugnen. 
Kaul macht öln vielen Beispielen deutlich, 
daß die innere Bejahung der .Rassenge­
setzgebunge die Richter dazu trieb, diese 
Bestimmungen aus eigener Initiative weit 
über ihren Wortlaut hinaus zu verschär­

fen (5. IlJ-158, bes. S. 11.7,158). 
Im allgemeinen Strafrecht neigte das 
Reichsgericht nach Kaul d:lzu, härtere 
Strafen als die Instanzgerichte zu ver­
hängen. Es scheint hier, wie auch in den 
meisten anderen Bereichen, besser den Er­

wartungen der Führungsinstanzen in Par­
tei und Staat entsprochen zu haben als 

die unteren Gerichte. Das Reichsjustizmi­
nisterium stellte deshalb die Entscheidun­
gen des Reichsgerichts in den .Richterbrie­
fen« immer wieder als vorbildlich hin 

(5. Z.P-z59). 
Verhältnismäßig wenig sagt Kaul zur zi­
vilrechdichen Rechtsprechung des Reichs­
gerichts. Da .die Zielsetzung der N:lzi­
p:utei '" in der Erhaltung des kapitali­
stischen Systems« bestand (S. 64), konnte 
sich d:ls Reichsgericht darauf beschränken, 
.die alten unverändert gebliebenen zivil­
rechtlichen Normierungen mit der 'neuen 
Staatsideologie<c zu koordinieren (5.64). 
Kaul macht das z. B. dann deutlich, wie 
das Reichsgericht den quasi staatlichen 
Charakter der N5DAP legalisierte (5.65/ 
66). 
Kauls Arbeit widerlegt die apologetischen 
Darstellungen, die in der Bundesrepublik 
über die Rolle der Justiz im Nation:llso­
zialismus yerfaßt wurden, insbesondere 
auch von ehemaligen Angehörigen des 
Reichsgerichts.~ Er zeigt, daß das Reichs­
gericht nicht Opfer des Nationalsozialis-

s Etwa: Huben Schorn, Der Richter im Drit­
ten Reich, Geschichte und Dokumente, 
Frankfurt 1959; Herrnann Weinkauff (Hg.), 
Die deutsche Justiz und der Nationalsozia­
lismus, B~nd I, Teil I, Herrnann Weinkauff, 
Die deutsche Justiz und der Nationalsozia­
lismus, Ein Oberblick, Teil H. Albrecht 
Wagner, Die Umsestaltuns- der Gerichtsver­
f:muns- und des Verfahrens- und Richter­
rechts im n:Ltionalsozialistischen Staat. Stutt­
gart 1968; s. a. die Lebenserinnerungen von 

mus war,s sondern daß es :lktiv an der 
Verwirklichung des nationalsozialistischen 
Herrschanssystems mitgearbeitet hat. In 
der Bundesrepublik haben in ähnlicher 

Weise Johe7 und Ilse StaffS die politische 
Verflechtung der Justiz mit dem Natio­
nalsozialismus dargestellt. 
Die Bedeutung des Buches ist freilich da­
duren begrenze, daß sein Ansaez auf eini­
gen holzschnittartigen Vereinfachungen 
beruht. In übereinstimmung mit der in 
der DDR allgemein vertretenen Faschis­
mustheoric· reduziert Kaul den deutschen 
Faschismus auf die Formel, er sei .die 
krasseste Forme .des deutschen Imperia­
lismuse gewesen (5. ~59). Das Regime er­
scheint Kaul als ein monolithischer Block, 
den er pauschal mit .Nazisysteme und 
ähnlichen Begriffen bezeichnet. Eine sol­
che Betrachtungsweise kann die Entste­
hung und Entfaltung des Nationalsozia­
lismus nicht hinreichend als Teil der So­
zialgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft 
begreifen. Sie geht von einem gleichsam 
vorgefertigten Faschismusbegriff aus. Die 
inneren Strukturen und die Widersprüche 
im nationalsozialistischen Herrschaf1:ssy­
stern geraten damit aus dem B1iddeld, 
wie z. B. die Konkurrenz zwischen den 
Machteliten Partei, Staat, Wirtschaft und 
Wehrmacht, die Konkurrenz zWlscnen 
den ökonomischen Machtgruppen oder die 

Fritz Hartung, Jurist unter vier Reichen, 
Köln usw. 1971 - Weinkaurr war seit 1937 
ReidlSgericltsnt (Kaul S. ;97); Hartung 
war seit 19!9 Reichsgerichtsrat (Kaul S. z73). 

'Entsprechend die Kritik von Richard 
Schmid in seiner treffenden Rezension des 
Werkes von Weinburr (vgl. Anm. 5), KJ 
1969, S. lez; und Friedrich Kübler, Die 
nationüsozialistische .Rechtsordnungc im 
Spiegel neuer juristischer Literatur, Neue 
Politische Literatur 1970, S. ;91. 

7 Wemer Johe, Die gleichgesd:altete Justiz. 
Organisatlon des Rechtswesens und Politisie­
rung der Reamprechung 1933-1945, darge­
stellt arn Beispiel des Oberlandesgerichts be­
zirks Hamburg, Frankfurt 1967. 

8 Tlse Starr (Hg.), Justiz im Dritten Reich, 
Eine Dokumentation, Frankfurt 196~ (Fi­
smer·Taschenbuch Nr. 559). 

t Vgl. d"zu: Bernhard Blanke, Reimut Reiche. 
Jürgen Werth, Die Faschismus-Theorie der 
DDR, Das Argument Nr. 33 (196r), S. 3r; 
Bemhud Bb.nke, Thesen zur Faschismus­
Diskussion, Sozialistische Politik Nr. 
(1969), S. p; 
Eike Hennig, Industrie und Faschismus, An­
merkungen zur sowjetmarxistischen Inter­
pret::Lt:on, Neue Politisme Literatur 1970, 
S. ~Jz. 
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2[8 wechselnden Beziehungen zwischen StaH 
und Wirtsc1:lt1:. 
Weil Kaul die Struktur des nationalso­
zio.listischcn Herrscho.fl:ssystems nicht aus­
reichend erbßt, reduziert er die Rolle 
der Justiz o.uf eine einzige Dimension: 
Er kann sie immer wieder nur :lls einen 
gehorsamen Diener der .No.ziführung« 
bezeichnen. Das war sie sicherlich :luch im 
5elbstverstindnis der maßgeblichen nJ.tio­
nalsoziJ.listischen Juristen. Die politische 
Elite d~s Nation:dsozialismus sah es aber 
schon anders: Hider kritisierte noch am 
26. April 19.+2 im Reichstag hefl:ig die 

mangelnde Loyo.lic:it der Justiz und droh­
te: »Ich werde von jetzt ab ... Richter, 
die ersic.1clich do.s Gebot der Stunde nicht 
erkennen, ihres Amtes en:heben.c 10 

Die jedenfalls :iußerlic.1 weiterhin an for­
malen Prozeduren und an der Re::disie­

rung des Gesetzesbefehls orientierte J u­
stiz war nicht ganz so in das nat:onalso­
zialistische Herrschat1:ssystem zu integrie­
ren wie andere Institutionen. Der von 
der Justiz verwaltete »Normenstaa: c 
stand im Gegensatz zu dem von Gest:1po 
und 55 repräsentierten» Mo.bnahmestaat. ll 

Es gab daher immer wieder n:lCionalso­
zialistische Bestrebungen, die Justiz im 
bisherigen Sinne ::tbzus6arren oder grund­
legend zu reformieren. Diese Pläne schei­
terten jedoch, weil d::ts nation::tlsozi:tlisti­

sche System auf den spezifischen Beitr::tg 
der Justiz ::tngewiesen blieb. D::tzu gehörte 
z. B.: Die Aufrechterhaltung eines Mini­
mums an Vorhersehbarkeit für den kapi­
talistischen Warenverkehr, die Einp::tssung 

der besonderen n:Hionalsoziaiistischen Zie­
le (wie der Rassengesetze) in die prinzi­
piell weirerbestehende bürgerliche Redm­
ordnung oder die Bescha5ung der not­
wendigen Legitimität für die n:lCion::tlso­
zi::tlistischen Gewalcmaßnahrnen bei den 
1hssen der Bevölkerung.!! 

Derartige Dimensionen von richterlicher 
Tätigkeit im .Dritten Reich. sind für 

10 Zitiert nach I1se Starr ... a. O. (Anm. S), 
S. 107. 

11 Zu dieser Unterscheidung "'SI. Ernst Frae,,­
kel. The Dual St:.te. A Contribut!on to the 
Theory oi Dictatorship. New York US"". 

1941, Neuauflage: Octason Books, New 
York 1969, besprochen von A. v. Brünncck 
KJ 1969, S. 319. - DieObersetzung dieses 
Buc.es ist in Arbeit. Sie soU 1971 bei cio! 
Europäisc.cn Verlagsanstalt Frankfurt er­
seneInen. 

H YSL dazu: Alex:mder v. BrUnneck, Die 

K::tuls l\nalyse nicht m::tßgeblich. Er neIgt 
zu einer personalisierenden Darstellung, 
die die Rolle des Reichsgerichts im Fa­
schismus hauptsächlich mit der konser­
vativen politischen Einstellung und dem 
mor::tlischen Vers::tgen der betroffenen 
Richter erklärt. 50 wichtig es ist, die per­
sönliche Verantwortung der Beteiligten 
nicht zu leugnen, so muß eine historische 
Darstellung doch von den spezifischen 
Funktionsbedingungen der Gerichte im 
Nationalsozialismus ausgehen. Daiür ist 
ein im strengeren Sinne soziologischer An­
satz nötig, der den Stellenwert der Ge­
richte für das nationalsozi::tlistische Sy­
stem nicht nur in der einen Dimension 
des Erfüllungsgehilfen für die ,.N::tzifüh­
runge beschreibt. Ernst Fr::tenkel 13 und 
Franz Neumann" h::tben für eine solche 
differenzierte An::tlyse der Justizfunkti0-
nen im Nationalsozialismus die immer 
noch fruchtb::trsten Ansätzei' geliefert. 
Kaul setzt sich mit ihnen nicht ausein::tn­
der und führt 51e nicht im Literaturver­
zci6nis auf. 
K::tul möchte mIt seInem Buch dazu bei­
tragen, daß sich in der Bundesrepublik 
die Entwicklung zum Faschismus nicht 

wiederholt (S. 1.59)' Er breitet zwar in sei­
ner Arbeit eine Fülle von bisher unbe­
k::tnntem und abschreckendem Material 
::tus. Insofern hat sein Buch einen hohen 
dokumentierenden Wert. Um freilich den 
Beitrag der Justiz für eine mögliche Wie­
derentstehung eines hschismus::trtigen Herr­

sc.1::tthsystems zu bestimmen. ist eine weit 
genauere Analyse der Justizfunktionen in 
den einzelnen EntwiddungsstJ.dicn der 

bürgerlichen Gesellsch::tt: notwendig, als 
sie diesem Buch zu Grunde liegt. 

Alex.::nder '0. Br;,nnec:k 

Justiz im deutsenen Fasenismus, K] '970, 
S. ll. 

13 Vbl. Anm. Ir. 

" Franz Neum311n, Bche",oth. The Strucrure 
and Practice oi National SociaIism. NOT 

'lork 194;, NeuJ.uflage: Harper Torenbooks, 
l'<ew 'lork .. nd E"anston 1966, besproc.en 
von L. Unterseher KJ 1969, S. 317. - Die 
übersetzung dieses Buc.es ist ebenfaUs in 
Arbeit. Sie soU im Frühjahr 1973 bei der 
Europäischen Verlagsanstalt Frankfurt «­
scheinen. 

15 D,lZu auch: O:tO Kirc.heimer, Die Rechts­
ordnung des l'<J.tlonalsozi .. lismus, KJ 1971, 
S. 356; 
sowie die. Hypothesen zum nationalsoziali­
stISchen Herrsc.aitss)'stem c , KJ 1970 S. 1-

3 s; jeweils mit weiteren Nachweisen. 
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